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nicht vor Augen führt. Wir können hier nicht die ganze Bedeutung
der Heimatkunde klarlegen; wir markieren nur, daß schwerwiegende

ethische Gründe die katholische Pädagogik veranlassen sollten, dem Heimat»

kundlich-ästhetischen Unterricht alle Aufmerksamkeit zu schenken. Pietät,
Freude an der Heimat, Schollenflucht, Berufssreude — sie alle hangen

enge zusammen mit dem .Erdgeruch der Schule". (Schluß folgt.)

Um den Ueligions-Urtikel herum im Uargauischen
Schulgesch-Lnwurfe.

Bezirkslehrer l)r. Karl Fuchs in Rheinfelden hat bereits früher

zum Aargauischen Schulgesetz-Entwurf und speziell zu dessen Religions-
artikel Stellung genommen. Auf einen ersten Artikel vom 28. Dez.

folgte Ende Februar ein zweiter in den .Neue Zürcher Nachrichten", der

etwelche Korrekturen enthält. Das Wesentliche seines Vorschlages geht

dahin, »den Religionsunterricht unter Lehrer und Pfarrer
zu verteilen". Diesbezüglich schreibt der Autor zur Begründung
eben genannten Vorschlages: .Der ReligionS-Unterricht wird also nicht

vollständig den Konfessionen überlassen, wie die katholisch-konservative

Partei eS will, aber er wird auch nicht rundweg dem Lehrer zugeteilt,
wie viel« Lehrer es wollen. Beide Parteien müssen sich von ihren

Forderungen etwelche Abstriche gefallen lasten, und dann geht's. Prin»
zipiell haben dann alle erreicht. waS sie erreichen wollten, und der Schule

und dem Lehrerstand ist damit gedient und damit der Jugend und dem

Volke, besten Interessen ja allein müssen ausschlaggebend sein.

ES soll im allgemeinen jedeS Kind sowohl den interkonfessionellen

Unterricht beim Lehrer als den konfessionellen beim Pfarrer besuchen

können neben einander, die beiden sollen sich ergänzen. Ergänzen sie
sich nicht, so wird der Inhaber der elterlichen Gewalt das Fakul-
tativum geltend machen. Will oder kann der Lehrer solchen Unter-

richt nicht erteilen, so kann ihn dazu niemand verhalten. Freiheit, volle

Freiheit sowohl deS Lehrens als deS Hörens I

Ei« Wort über die im allgemeinen vom Lehrer zu erteilende

Religions- und Sittenlehre für Kinder aller Konfessionen. Nun, ich

betrachte diesen Unterricht nicht als unmöglich. Einige tüchtig«
Geistliche und Lehrer aller Konfessionen stellen die besten biblischen Texte

zusammen, z. B. Sachen aus den Propheten, aus dem Buch Hiob, die

Bergpredigt usw. Selbstverständlich wird alles gestrichen, was von einer

Seite beanstandet wird. Das Lehrmittel, daS so zustande kommt, darf
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bloß als freie Wegleitung empfohlen, nicht aber obligatorisch eingeführt
werden. Freiheit ist das einzig praktisch durchführbare
Prinzip auf religiösem Boden, schon im Interesse des Zustande»
kommenS und der Existenz dieses Unterrichts, denn wem Lehrmittel oder

Unterricht nicht gefallen, der läßt rundweg seine Kinder von der be-

treffenden Stunde dispensieren. Mehr oder weniger konfessionelle, weil
individuelle Färbung wird ja dieser Unterricht immer haben. Er wird
ja tatsächlich längst schon erteilt, mit konfessioneller Schattierung aller-
dings. Aber ob man die wegbringt oder wegbringen soll? —

Nicht allzuweit vom richtigen Wege für ein interkonfessionelles

Lehrmittel dürfte das Glarner Lehrmittel für interkonfessionellen
Religionsunterricht in der Volksschule (Zürich, Schultheß k Cie. 1902—
04, 2 Bändchen) liegen. Ich, als Laie allerdings in theologischen

Dingen, finde auch vom katholischen Standpunkte aus verhältnismäßig
wenig in demselben zu beanstanden. Zum ersten müßten die vielen

moralischen Erzählungen ausgemerzt und der Prosanstoff auf ein Mini-
mum, auf die klassischen, besonders poetischen Stücke beschränkt werden.

Auch quantitativ finde ich eine Reduktion für angezeigt zugunsten der

Qualität einzelner, besonders erzieherisch wirkender Kapitel. Für die

Details im Text find noch theologische Gutachten nötig. Kurz, daS

Lehrmittel ist noch nicht vollkommen, aber wir könnten vielleicht zu
einem brauchbaren kommen, wenn man theologisch gebildete
Leute heranzieht.

So, glaube ich, bekäme man. was man eigentlich will: Die allen

christlichen Konfessionen gemeinsame» Anschauungen werden zugrunde

gelegt und im gläubigen Sinne gelehrt unter Ausschluß der Unter-

scheidungslehren. Hauptzweck dieses Unterrichts wäre die mora-
lische und hebende Wirkung auf die Schüler, der ideale
Zug, der die übrigen Unterrichtsfächer durchgeistigt,
Rebeuzweck die propädeutische Schulung der Kinder für den

konfessionellen Religionsunterricht. Im wesentlichen wäre

das nichts anderes als die vom Lehrer erteilte biblische Geschichte, wie

wir sie ja längst schon haben. Daß ein Laie ihn erteilt, schon dieser

Umstand nimmt diesem Unterricht den spezifisch konfessionellen Charakter,
denn ein Laie wird doch schon naturgemäß sich nicht auf gewisse Punkte

einlassen und das Hauptgewicht mehr auf das Allgemeine zu verlegen

geneigt sein. Damit hätten wir im Aargau eine Lösung nicht wie

Solothurn oder St. Gallen, wohl aber ungefähr wie Zürich und GlaruS.

Sehr schön ist die Bestimmung im zürcherischen Lehrplan von 1905:

.Im Unterricht in der biblischen Geschichte und Sittenlehre ist das
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Hauptgewicht auf die Bildung des GemüteS und des Charakters durch

Weckung edler Gesinnungen und Anregungen zum sittlichen Handeln zu
legen; dabei ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß die

Schüler die im Unterricht geweckten Gesinnungen in und außer der

Schule praktisch betätigen.-
Wir nehmen redaktionell zu dieser Art Lösung deS heiklen und

eminent wichtigen Problems keine eingehendere Stellung. Persönlich be-

friedigt sie unS für unsere prinzipielle Anschauung absolut nicht, aber

am guten Willen und an idealer Abficht deS v. Herrn Bez.-Lehrers
dürfen wir nicht zweifeln und wollen das auch nicht. Denn der fried-
liebende und ideal angelegte Schulmann meint es gut, rechnet aber in
unseren Augen nicht bloß mit theologischer Doktrin zu wenig, sondern
noch viel weniger mit dem .neuen Wesen" unserer Lehranstalten und
der aus ihnen hervorgehenden Lehrer. Hier liegt ein großer Stein deS

Anstoßes und kommender Schwierigkeiten, nähme die angetönte .Lösung'
praktische Gestaltung an. Doch, lesenswert sind die Ansichten von H.
Fuchs immerhin, sie bilden einen hübschen Beitrag zur großen Tages-
frage. Herr Fuchs möchte eben die grundsätzlichen Forderungen
von kgth.-konserv. Partei (Raum im SchulhauS und Zeit im
Stundenplan für den konfessionellen Religionsunterricht und dabei Weg-
fall jeden Religionsunterrichtes auS dem Schulunterrichte) und von
der Mehrzahl der Lehrer (die Schule kann den Religionsunterricht
nicht den Konfessionen überlassen, sonst gibt sie daS fruchtbarste Er-
ziehungSmittel preis, sie will für den Lehrer einen Religionsunterricht
für daS allen Konfestionen Gemeinsame) vereinigen. Und so will er
beide Wünsche gewähren und meint, so beide Parteien zu befriedigen.
ES wird, wie H. Fuchs sagt, .dem konfessionellen Religionsunterricht
>m Gesetz Raum im SchulhauS und Zeit in oder außerhalb des Stunden-
planS zugesichert. Dagegen gewähren die Konfessionen auch der im all»

gemeinen vom Lehrer erteilten Religions- und Sittenlehre auf inter-
konfessioneller Basis ein bescheidenes Dasein, ich denke eine Stunde bloß

per Woche. daS dürfte genügen. Der konfessionelle Unterricht wird
wahrscheinlich zwei Stunden brauchen wöchentlich und pro Abteilung.' —

Die neue Formel, die H. Fuchs in Diskussion bringen will, geht

nun dahin: .Die Schulgemeinde hat für den konfessionellen Religions-
unterricht den staatlich anerkannten Konfessionen die Schulzimmer zur
Verfügung zu stellen (Schulzimmer oder ein besonderes ReligionSzimmer).
Der konfessionelle Religionsunterricht kann in» oder außerhalb der ge«

wöhnlichen Schulzeit erteilt werden. Im letzteren Fall find jedenfalls
zwei Halbtage, in der Regel Mittwoch und SamStag nachmittag, vom

Schulunterricht vollständig freizuhalten."
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Wir rechnen damit, eine kath.-konservative Partei kann von rein

grundsätzlichen und von praktischen Gesichtspunkten aus die Formel „des

zweispännigen Religionsunterrichtes' glattweg nicht annehmen. —
XL. Eben korrigieren wir diesen Artikel, Freitag den 4. abends

4 Uhr. Nun kommt uns im „Soloth. Anz.' nachstehende Notiz zu

Gesichte:

Schulgesetz und Religionsunterricht. Aa rau, 2. Der Große
Rat beendete heute die erste Beratung des Schulgesetzes. Bezüglich des kon-

sessionellen Religionsunterrichte« lagen drei Anträge vor:
Die katholisch-konservative Fraktion verlangte den konfessionellen Religion«»

unterricht im Schulhause, der RrgierungSrat wollte nur da« Lokal im Schul»
Hause zur Verfügung stellen, aber außerhalb des Stundenpläne«, die Großrat«-
kommission wollte den Paragraphen überhaupt streichen.

In der Abstimmung siegte der Antrag der Regierung mit 78 Stimmen
gegen 40 Stimmen, die auf den konservativen Antrag fielen. Der Streichung«»
antrag wurde ebenfalls verworfen.

Pädagogischer Kurs in München.
In der Zeit vom 17.—22. Juli veranstaltet die süddeutsche Gruppe de«

Vereins für christliche ErziehungSwissenschast in München einen pädagogischen
Kur«, der die zur Zeit im Vordergrund stehenden Probleme der VolkSschulpâda»
gogik behandeln will und folgende Vorträge vorsieht:

1. Förster Or. F. W., Privatdozent in Zürich. .Psycholcgische und
moralpädagogische Gesichtspunkte für die Religionspädagogik mit besonderer Be-
rücksichtigung de« geistigen Zustande« der modernen Jugend.' 2 Std.

2 Kolar F., Seminarlehrer am Pädagogium in Wien. .Die didak-
tischen Grundlagen de« Unterricht« im erstest Schuljahr.' 2 Std.

3. Brechenmacher Jof. Karlmann, Lehrer, Schriftleiter de« „Magazin
für Pädagogik'. Stuttgart. „Vom Lesen zur Lektüre.' 2 Std.

4. Kohlhepp Ouirin, Lehrer, Schriftleiter der „Päd. Blätter' in
München. .Die Voraussetzungen eine« freieren Sprach» und Aufsatzunterrichte«
in der Volksschule.' 3 Std.

5. Nusser Ludwig, Tomkapitular in Eichstâtt: Mitglied der Redaktton
der .Ehristl. Schul«'. .Rechenunterricht und praktische« Leben.' 2 Std.

6. Giese Dr. Heinrich, 8. I). V., Seminardirektor in Wien. „Die
Arbeitsschule.' 2 Std.

7. Berchtold Jos., Konservator am Kgl. KreiSlehrmittelmagazin für
Oberbayern in München. .Da« Lehrmittel im Volttschulunterricht' und „Lehr»
Mittel von heute'. (Mit Führung.) 2 Std.

8. Schiel a vr. Ludwig, Vorstand de« Jugendsekretariat« in München.
„Zwischen Schulbank und Kaserne.' 2 Std.

9. Weber Jos., Professor, Ehef»Redakteur de« .Pharu«' in Donauwörth.
.Grund» und Zeitfragen der SchuldiSztplin.' 2 Std.

1V. Böttler Dr. Jos., Hochschulprofeffor am Kgl. Lyzeum in Freifing.
.Erziehung«ziel und Unterrichttziele'. 2 Std.

Da« Honorar für den Kur« ist für Mitglieder auf 5 Mk., für Nichtmit-
glieder auf 8 Mk. festgesetzt. Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle de« Berein«
(Weigl, München-Harloching) erbeten.


	Um den Religions-Artikel herum im aargauischen Shulgesetz-Entwurf

